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Anwendbarkeit der Regelungen über vermögenswirksame Leistungen 

auf die an deren Stelle tretende Zulage nach § 2 Abs. 2 der Anlage 9 AVR 
 
Die Beschlusskommission der Bundeskommission fasst den nachfolgenden Beschluss: 
 

1. In Anlage 9 AVR wird nach § 2 Absatz 2 Satz 1 der folgende neue Satz 2 eingefügt: 
 
„2Auf die Zulage nach Satz 1 sind die Regelungen über vermögenswirksame Leis-
tungen entsprechend anzuwenden.“  
 

2. Dieser Beschluss tritt rückwirkend zum 01.11.2011 in Kraft. 
 
Mainz, den 28. Juni 2012 
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